Anlage 10 (zu § 34 GLKrwWO)

Die Wabhlleiterin/Der Wabhlleiter!) der Gemeinde
84387 Julbach

Zutreffendes ankreuzen [XI oder in Druckschrift ausfiillen

Bekanntmachung
uber die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlagen
fur die Wahl

[X des Gemeinderats [ X der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Biirgermeisters *

in der Gemeinde Julbach . Landkreis Rottal-Inn ,am 08. Marz 2026

1. Durchzufiihrende Wahl:
Am Sonntag, dem _08. Marz 2026 , findet die Wahl
Avon 14  Gemeinderatsmitgliedern
der oder des [X ehrenamtlichen [] berufsméaRigen ersten Biirgermeisterin oder ersten Biirgermeisters
statt.

2. Wahlvorschlagstrager

Wahlvorschlage durfen nur von Parteien und von Wahlergruppen (Wahlvorschlagstréagern) eingereicht werden. Der Begriff
der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz iber die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wahlergruppen sind alle
sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natirlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen.
Parteien und Wahlergruppen, die verboten sind, kdnnen keine Wahlvorschlage einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlagen
3.1 Die Wahlvorschlagstrager werden zur Einreichung von Wahlvorschlagen aufgefordert. Die Wahlvorschlage kdnnen ab Erlass
dieser Bekanntmachung, jedoch spatestens am
Donnerstag, dem 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr,
derWahlleiterin/dem Wahlleiter") zugesandt oder wahrend der allgemeinen Dienststunden
(Dienstgebaude)

Jeder Wahlvorschlagstrager darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
3.2  Werden mehrere giiltige Wahlvorschlage eingereicht, findet die Wahl
a) des Gemeinderats nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl,

b) der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Biirgermeisters nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl mit Bindung an
die sich bewerbenden Personen

statt.
3.3 Wird kein oder nur ein gliltiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl
a) des Gemeinderats nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl,

b) der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Biirgermeisters nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an
sich bewerbende Personen

statt.

4. Wahlbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
4.1 Fir das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wahlbar, die am Wahltag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehdrige der ibrigen Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c) seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne
eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewohnlich aufhalt. Wer die Wahlbarkeit infolge Wegzugs verloren hat,
jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurtickkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wahlbar.

4.2 Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

1) Nichtzutreffendes streichen oder Iéschen

* Das Muster gilt fir die Wahl des Landrats und des Kreistags entsprechend. Wahlvorschlage zu Landkreiswahlen miissen immer die gemeindlichen Bescheinigungen
Uber die Wahlbarkeit und iber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden fiir die Wahlbarkeit enthalten (Nrn. 8.8, 8.9).

Zusatzlich erforderlich sind bei Landkreiswahlen gemeindliche Bescheinigungen Gber das Wahlrecht der Beauftragten und ihrer Stellvertretung sowie der Unterzeichner
der Wahlvorschlage.

Findet eine der genannten Wahlen allein statt, sind die Ausfihrungen zur anderen Wahl zu streichen.
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Wahlbarkeit zur ersten Biirgermeisterin oder zum ersten Biirgermeister

Fir das Amt der ersten Birgermeisterin oder des ersten Blrgermeisters ist jede Person wahlbar, die am Wahltag
a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c) wenn sie sich fir die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Blrgermeisterin oder zum ehrenamtlichen ersten Blrgermeister
bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder
ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewdhnlich aufhalt. Wer die Wahlbarkeit infolge Wegzugs verloren
hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zuriickkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wahlbar.
Fur die Wahl zur berufsmaRigen ersten Birgermeisterin oder zum berufsmafigen ersten Birgermeister kann auch eine
Person gewahlt werden, die weder eine Wohnung noch ihren gewdhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat.

Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

Aufstellungsversammlungen

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wahlergruppe in einer Versammlung aufgestellt, die
zu diesem Zweck fir den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist.

Diese Aufstellungsversammlung ist
a) eine Versammlung der Anhénger einer Partei oder Wahlergruppe,

b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wahlergruppe flr die bevorste-
hende Aufstellung sich bewerbender Personen gewahlt wurden, oder

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer Wahlergruppe allgemein fiir
bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht friher als zwei Jahre vor dem Monat, in
dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wahlergruppe gewahlt worden sein, die im Zeitpunkt der
Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung mussen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahl-
kreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht friher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem
der Wahltag liegt.

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewabhlt. Jede an der Aufstellungsversammlung teilnah-
meberechtigte und anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich fiir die Aufstellung bewerbenden Personen
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Ersatzleute, die fur den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachriicken, sind in
gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

Mehrere Wahlvorschlagstrager kdnnen gemeinsame Wahlvorschlage einreichen. Gemeinsame Wahlvorschlage sind in ei-
ner gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Biirgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren
die Wahlvorschlagstrager.

Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschliefen, dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf
dem Stimmzettel aufgefiihrt werden sollen.

Besonderheiten bei der Birgermeisterwahl:

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagstragern als sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, sind
folgende Verfahrensarten moglich:

Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammiung der Parteien und der Wahlergruppen
aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen.

Die Parteien und die Wahlergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten Versammlungen auf und reichen
getrennte Wahlvorschlage ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss gegeniber der Wabhlleite-
rin/dem Wahlleiter") schriftlich erklaren, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Mog-
lichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlagen bewerben will.

Niederschriften liber die Versammlung
Uber die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:
a) Die ordnungsgemafe Ladung zur Aufstellungsversammlung,
) Ortund Zeit der Aufstellungsversammlung,
c) die Zahl der teilnehmenden Personen,
)

bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklarung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht friiher als zwei
Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wahlergruppe gewahlt
worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren,

e) der Verlauf der Aufstellungsversammiung,
f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewahlt wurden,
g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Auffihrung,

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversammlung
Ersatzleute aufgestellt hat.

Nichtzutreffendes streichen oder I6schen
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Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen.
Auch sich bewerbende Personen dirfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen ha-
ben.

Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefugt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift
und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben.

Die Niederschrift mit der Anwesenbheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

Inhalt der Wahlvorschlage

Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag héchstens so viele sich bewerbende Personen enthalten, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wahlen sind.

(Anzahl)
In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag héchstens 14 sich bewerbende Personen enthalten. Wenn
sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgefiihrt werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden
Personen entsprechend.

Sich bewerbende Personen diirfen bei Wahlen fir ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahi-
kreis aufgestellt werden. Sie dirfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Biirgermeisterwahlen
darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten.

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wahlergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schlage mussen die Namen samtlicher daran beteiligter Parteien oder Wahlergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei de-
nen der Name der Partei oder der Wahlergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrickt wird,
reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufligen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung
der Wahlvorschlage erforderlich ist.

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des Wahlvorschlagstragers als Kennwort, bei einem
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen samtlicher daran beteiligter Parteien oder Wahlergruppen in der im Wahl-
vorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschlage zur
Birgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschlage in alphabetischer
Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

Organisierte Wahlergruppen haben einen Nachweis Uber die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt
werden sollen.

Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung bezeichnen, die in der Gemeinde wahlberechtigt
sein miussen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person als beauftragte Person, die zweite als ihre
Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche Erklarungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklarung der beauftragten Person.

Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe samtlicher sich bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend
der Aufstellung in der Niederschrift Gber die Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Ge-
schlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.

Angegeben werden kénnen
a) Geburtsnamen, falls sich die Namensfiihrung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geandert hat,

b) kommunale Ehrendmter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Amter, falls diese in den Stimmzettel
aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Blirgermeisterin, eh-
renamtlicher erster, zweiter oder dritter Birgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende Landratin, stellvertreten-
der Landrat, Kreisratin, Kreisrat, Bezirkstagsprasidentin, Bezirkstagsprasident, stellvertretende Bezirkstagsprasidentin,
stellvertretender Bezirkstagsprasident, Bezirksratin, Bezirksrat, Mitglied des Europaischen Parlaments, des Bundestags,
des Landtags.

Dreifach aufzufiihrende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzufiihrenden und
diese vor den Ubrigen sich bewerbenden Personen.

Die sich bewerbende Person muss erklaren, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und dass
sie bei Wahlen fir ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine
mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person der Wabhlleiterin/dem Wahlleiter!) nach Aufforderung
mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlasst sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die
Bewerbungen fiir ungultig zu erklaren.

Die sich bewerbende Person muss auferdem erklaren, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmaRigen ersten Biirgermeisterin oder eines berufsmafigen ersten Blrgermeisters
muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder eine Wohnung noch ihren gewdhnlichen Aufenthalt
hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung
sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewohnlichen Aufenthalt hat, Gber ihre Wahlbarkeit enthalten.

Das Gleiche gilt firr Ersatzleute.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder der ersten Birgermeisterin oder des ersten Birgermeisters muss,
wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat,
eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie
nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen.

Das Gleiche gilt fir Ersatzleute.

1) Nichtzutreffendes streichen oder Ischen
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Unterzeichnung der Wahlvorschlage

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am 19.01.2026 (48. Tag vor
dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvor-
schlags ist unzulassig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag miissen eigenhandig geleistet werden. Die Unterzeich-
nenden mussen Familienname, Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde wahlberechtigt sein. Jeder Wahlbe-
rechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurlickziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahl-
rechts oder der Tod eines Unterzeichnenden des Wahlvorschlags berlhrt die Gliltigkeit des Wahlvorschlags nicht.

Unterstiitzungslisten fiir Wahlvorschlage

Wahlvorschlage von neuen Wahlvorschlagstragern missen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden,
(Anzahl)

sondern zuséatzlich von mindestens 60 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde
oder bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstiitzt werden. Neue Wahlvorschlagstrager sind Parteien und Wah-
lergruppen, die im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis
zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren; sie benétigen allerdings dann keine zusatzlichen Unterstiitzungsunterschrif-
ten, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens funf v.H. der im Land insgesamt
abgegebenen giiltigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fiinf v.H. der im Land abgegebenen giilti-
gen Zweitstimmen erhalten haben. MaRgeblich sind die vom Landeswahlleiter friiher als drei Monate vor dem Wahltag
bekannt gemachten Ergebnisse.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusatzlichen Unterstitzungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
trager in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags
bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagstrager keine
zusatzlichen Unterstlitzungsunterschriften bendtigt.

In die Unterstutzungsliste durfen sich nicht eintragen:

a) die in einem Wahlvorschlag aufgefiihrten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstiitzungsliste eingetragen haben,

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

Wahrend der Eintragungszeiten ist in dem Gebaude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Gebaude jede Behinderung oder erhebliche Belastigung der sich Eintragenden verboten.

Die Zurticknahme glltiger Unterschriften ist wirkungslos.

Die Einzelheiten tiber die Eintragungsfristen, die Eintragungsraume, die Offnungszeiten und die Ausstellung von Eintra-
gungsscheinen an kranke Personen oder Menschen mit kdrperlicher Behinderung werden von der Gemeinde gesondert
bekannt gemacht.

Zuriicknahme von Wahlvorschlagen

Die Zuriicknahme der Wahlvorschlage im Ganzen ist nur bis zum 08.01.2026 ( 59. Tag vor dem Wahltag),
18 Uhr, zulassig. Uber die Zuriicknahme von Wahlvorschlégen im Ganzen beschlieRen die Wahlvorschlagstriger in gleicher
Weise wie Uber die Aufstellung der Wahlvorschlage. Die beauftragte Person kann durch die Aufstellungsversammlung ver-
pflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zuriickzunehmen.

09. Dezember 2025

Unterschrift

Brindl, Wahlleiter

Angeschlagen am: __09-12.2025 abgenommen am: _ 20-01.2026
(Amtsblatt, Zeitung)
09.12.2025 . ortstibliche Bekanntmachung

Veroffentlicht am: im
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09. Dezember 2025

Bründl, Wahlleiter

09.12.2025

09.12.2025


20.01.2026


ortsübliche Bekanntmachung





